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Kindergeld wegen Kürzung der Pendlerpauschale gestrichen
Presseinformation

Die Kürzung der Entfernungspauschale kann auch den Verlust des Kindergeldes bedeuten. Darauf weist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) hin. Eltern sollten darauf achten, dass der Kindergeldbescheid einen entsprechenden Vorläufigkeitsvermerk enthält. Der Bescheid bleibt in diesen Fällen bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes offen. 

Kindergeld wird für in Ausbildung befindliche volljährige Kinder nur gezahlt, wenn deren Einkünfte und Bezüge 7 680 Euro im Jahr nicht überschreiten. Werbungskosten wie Aufwendungen für Fachliteratur und andere, für die Ausbildung benötigte Arbeitsmittel mindern diese Grenze. Ebenfalls abzugsfähig sind die Fahrtkosten zum Ausbildungsbetrieb. Bereits seit 2007 hat der Gesetzgeber diese jedoch zur Privatsphäre erklärt. Nur derjenige, der weite Wege zur Arbeit zurücklegen muss, soll ab dem 21. Kilometer weiterhin 0,30 Euro pro Entfernungskilometer absetzen können. 

Diese Regelung trifft neben 15 Millionen Pendlern auch Auszubildende. Für manche Eltern bedeutet das den Verlust des Kindergeldes. Da jedoch die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesänderung fraglich ist, sind nicht nur Einkommensteuerbescheide, sondern auch Kindergeldbescheide ab 2007 vorläufig. Sollte das Bundesverfassungsgericht zu Gunsten der Pendler entscheiden, müssen auch die Kindergeldkassen die Bescheide rückwirkend ändern und Kindergeld nachzahlen. Eltern sollten daher bei Ablehnung des Kindergeldes wegen nicht berücksichtigter Fahrtkosten für die ersten 20 Kilometer auf den Vorläufigkeitsvermerk achten. Ist dieser nicht enthalten, muss unbedingt Einspruch eingelegt werden, empfiehlt der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V.

Weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen in den örtlichen Beratungsstellen. Wer als Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitsloser Mitglied werden will, kann die Anschrift einer Beratungsstelle der Mitgliedsvereine des Verbandes in Wohnnähe unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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